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[V . 1612] 1 A

GEWERBEORDNUNG FÜR DIE SÄUMER UND SUSTLEUTE [DER STADT ZUG? ] ,
INSBESONDERE DEN SALZTRANSPORT BETREFFEND

"Erstlich so Jst vonnötten das demm altten Strassen Rodel gmess die
Ordnung obserwiertt unnd ghaltten werde von denn Söumeren unnd
Sustlütten .

[2 . ] Besonders sollendt die Soummer khein sallz uff der strass abladen
noch verkhouffen sonders bewartt unnd wol versorgett auch mitt ei¬
nem Mann oder knechtt der ein halben Soum lupffen möge unnd nitt
mitt buben oder khinderen zu der Sust fuoren , unnd daselbsten Jeder



Sommer oder khauffher Jnn der Sust syn heilen haben und Ordenli-
chen Jeden an syn heilen gezeichnett werden.

[3 . ] Unnd so einer befunden der uss bossheitt betriegen unnd ann ein
letzi heilen ahnschlachen hiesse , der sol als ein Meyneider von sy-
ner Oberkheitt [Ammann bzw . Stabführer und Rat der Stadt Zug ] an
lyb unnd leben gestrafft werden.

[4 . ] Jttem so die 14 tag nach alttem Rodel denn khauffherren oder Jren
factoren zu kurtz , demm Sallz unnd denn Susten nachzegahn so mag
man sich verglichen eines Monats Zweyer oder zu allen fronfasten
demselben aber sol man nachkhomen unnd wovern das geseztte Zil
ubergangen so sollen die Soummer noch die Sustlütt umb das so ver¬
loren vernere anttwurtt zugeben nitt schuldig syn.

[5 . ] Schliesslichen so Jst vonnötten das wegen dess gebundnen gutts
gebürenden Zol unnd fuhrlohn genommen darmitt denn kaufflütten we¬
gen der überthürung andere Strassen zu suchen unnd die zuverlassen
nitt ursach geben werde.
Wie dann min herren von einer ballen . . . [ 2 ] R Zol unnd die Sust¬
lütt . . . [ 2 ] R fuhrlohn habendt , dessen die kaufflütt nitt beschwe-
rendt unnd zufriden " .

1) Von 1590 - 1612 war Konrad III . Zurlauben Zuger Stadtschreiber . Vorliegen¬
de Ordnung , die eindeutig von seiner Hand geschrieben ist , dürfte folg¬
lich aus dieser Zeit stammen . SSRQ Zug erwähnt vorliegende Ordnung al¬
lerdings nicht.

-  Blatt 75 vAH 104 , 75 - 76 und 76 leer
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